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Bericht zu den SeseHesenwürfen 
betreffend die «Äerichtsorganifation, das Nach-
traMcsett zur Zivil- und Strafprozeßordnung 

von D r . Be>ck. 
(Aus dm Landtagsvcrhandlunflcn.) 

Die neue Berfassunk, verlangt in Art. 99 ff. 
die Verlegung der Gerichte (Obergericht. Ober-
ster Gerichtshof), welche sich heute noch in Wien 
beziv. in Jnnsbmck befinden, ins Land. 

Bereits am 20. Ju l i 1921 reichte der Be-
richterstatter die damals in einem Stücke zu-
saininengcfasjtcn drei Entlvürfc und überdies 
weitere Bestimmungen über die Verlegung der 
politischen Nekursinstanz in Wien nach Vaduz 
und über das von ihr einzuhaltende Aeschwerdc-
verfahren ein. Dieser Entwurf ist die Gnind-
läge der heutigen Entlvürfc. Außerdem wurde 
eine ausführliche Begründung eingereicht. Aus 
ihr ist unter anderem mit einigen Aendcrun-
gen zu entnehmen: * ~ 

I. Allgemeines. 
»Tie angeführten Bestimmungen über die 

Gerichtsorganisation, die Abänderung der Z i -
vil- und Strafprozeßordnung hängen innerlich 
Mammen. Ihr Hauptzweck ist zu ermöglichen, 
das; sowohl in Zivil- als auch in Strafsachen 
der in unserer Prozeszordnung bereits nieder-
gelegte Grundsatz der Mündlichkeit und Unmit-
tclbarkcit nicht papierene Wahrheit sei. sondern 
in Wirklichkeit angewendet werde. 

Neuere Zivil- und Strafprozeszordiinngen 
der meisten Länder haben den ßjrimbjnjj der 
Mündlichkeit und Unmittelbarkeit, d. h. dem 
erkennenden dichter werden die Grundlagen 
zu seiner Entscheidung von den Parteien münd-
<lich vorgetragen, aufgestellt. Diese Grundsätze 
gelten auch für das Berufungsverfahren und da-
von geht nun auch die im Jahre 1890 iii Kraft 
getretene österreichische Zivilprozeszordnung und 
ebenso die österreichische Strnfprozciivrduung 
aus. Trotzdcni nach diesen Prozesjordiiungcn 
in den ersten Instanzen die wichtigeren Pro
zesse unter Vermittlung der Anlvältc als Gehil-
fen des Wichters besser durchgeführt werden 
und bei wichtigeren Rechtssachen die Gerichte 
kollegial besetzt sind, fand es der österreichische 
Gesetzgeber wie in andern Staaten gernien, ein 
mündliches Bcrufungs- rosp. Nichtigkeit?- bczw. 
Revisionsverfahren einzuführen. I n Licchten-
stein ist die österreichische Zivilprozcszordnung 
im Jahre 1912 und die Strafprozeßordnung 
im Jahre 1913 eingeführt worden und damit 
sind auch die Bestimmungen der Zivilprozcs;-
orduung über die mündliche Bcrufungsvcrhand-
lung übernommen worden, während die münd
liche Verhandlung in den oberen Instanzen in 
Strafsachen geflissentlich beiseite gelassen ivor-
den ist. Aber auch die Zivilprozeswrdnung er-
fuhr wesentliche Aendcrungen. einmal mit Rück-
ficht darauf, daß bei uns immer der Landrichter 
als Einzclrichter Recht spricht, ferner weil kein 
Anwaltszwang besteht. Die Vorteile des kollc-

mcn. Nach der bestehenden Prozeßordnung ist 
das Schwergewicht in alle« Rechtssachen in die 
erste Instanz verlegt und zwar vor allem in die 
Stoffsammlung. I m Berufungsverfahren in 
bürgerlichen Rechtssachen dürfen nämlich die 
Parteien in der Regel keine neuen Tatsachen 
und Beweismittel zur Dartuung der Unrichtig-
kcit des vom Erstrichter gefällten Urteils vor-
bringen. Will die Partei in diesem Sinne neue 
Tatsachen und Beweise dennoch im Berufungs-
vcrfahren verwenden, so ist darauf nach aus 

gialcn, gerichtlichen Versahrens können bei zeßordnung. Ausnahmsweise soll eine mündli-
wichtigen Streitsachen Hierlands nicht aufkam- che Berufungsverhandlung stattfinden! Die 

Verfasser dieser Bestimmung wußten sehr wohl, 
daß eine mündliche Bcrusungsverhandlung bei 
dem gegenwärtigen Sitze des Appellationsge-
richtcs ein Ding der Unmöglichkeit ist, denn 
man kann von den Parteien, Zeugen usw. nicht 
verlangen, daß sie eine Rei-je nach Wien antre-
tcn. In Tat und Wahrheit haben wir eine rein 
auf Akten begründete, beschränkte Überprüfung 
der Streitsachen im Berufungsvcrfahren. Tie 
Appellationsrichter kennen Land, Leute und 
Verhältnisse zu wenig, die trotz aller Gesctzmä-

drücklicher gesetzlicher Vorschrift kein Bedacht zu>ßigkeit der Entscheidung bekanntlich nicht ohne 
nehmen. Die Partei kann unter Umständen sich ̂ Einfluß auf die Ucberzcuguug des Richters 
nur dadurch Abhilfe verschaffen, daß sie das so- j sind. — 
-Mannte Wiederanfnahinevcrfahren einleitet. Niesern Uebelstande will der Entwurf da-
also gleich einen neuen Prozeß austragen muß- durch abhelfen, daß das Obcrgericht ins Land 
te. weil die bestehende Prozeßordnung ihnen; verlegt werden soll und daß sodann in der Re-
die richtige Austragung des Rechtsstreites i n ^ I eine m ü n d Ii che Bcrufungsverhandlung 
höheren Instanzen verwehrt. Ein solches Pro- stattzufinden hat. Es wird also die östmcichischc 
zeßverfahren ist für ein Land mit entsprechen-lRegel wiederum eingeführt und die Regel un-
dein Anwaltsstnnde berechnet, nicht aber für un- serer Prozeßordnung aufgehoben. In Vaduz 
sere kleinen Verhältnisse. Unser Zivilprozeß ist können die Parteien. Zeugen usw. zur Per-
im Grunde ein verkappter Anivaltsprozeß. Ter. Handlung ff scheinen und das Gfricht gewinnt 
Anwalt kfnnt die Gesetze und er weiß, daß in ' n l,f Grund der Verhandlung einen nnmittelba-
erster Instanz auf die Sammlung des Prozeß- reu Eindruck von der Streitsache zur Urrcilsfäl-
stoffcs das Hauptgewicht gelegt werden innß. i „ „g. Ter Einwurf gel,, aber auch über die 
um allenfalls in den höheren Instanzen, den zu beschräulle Ueberprüsung des Verfahrens und 
seinen, Nachteil ausgefallenen Prozeß mit AuS-"Urteils erster Instanz durch das LcrufungSge-
,,icht auf Erfolg weiter verfechten zu können, virfn hinaus und >vill do* Lenisungsverfahren 
Bei unseren Verhältnissen dient aber ein solches j „ dem Sinuc erweitern, daß die Berufung im 
Prozeßverfahren nicht dcn wirtschaftlichen In- R,,hi»cn der Berufungserklärung, der Anträge 
teressen der Partei. Tie ohne Anwalt prozessual „nd Bcrufiiiiasgriiiide fi»f v ö l l f B e r li -
handelnde Partei erleidet in ihrer meist ersah- f,, „ $ j,-r, daß' die Streitsache innerhalb die-
rungsgemaßen Gcsctzeöunkcnntnis oder weil sie scr Grenze von neuem verhandelt und cntichic-
glaubt, sic köunc ncnc Einreden. Tatsachen und den wird. Ter Einwurf lehnt sich au die Hanno-
Beiveise auch noch im BfrufungSverfahren vor- Wersche Prozeßordnung an. (Vgl. Rintelcn. Be
dungen, eine ichlvcre Enttäuschung oder oft nifungsgruud und Berufnngsanlrag usw.) 
schweren Schaden. Tnsür wird dann über die, ?je Berufung ist also nicht eine volle Bern-
angebliche Ungerechtigkeit des Gerichtes loSge- ft,ug j», Sinne der deutschen Zivilprozeßord-
zogen, wahrend es in Wirklichkeit an de» Ge- miiig, wo der Srreiifal, vor dem Berusuugsge-
setzen fehlt. | M , , j n vollem Umf.'nge neu verhandelt und 

Tas österreichische Berufungsversahren ist entschieden wird. Ten» Schranken gegen die 
eine beschränkte Ueberprüfung des Verfahrens volle Berufung sind eben Bernfungserklärnng. 
und Urteils erster Instanz, also weder eine volle Auing und Gründe. Innerhalb dieser kann 
Ueberprüfung noch eine volle Berufung. N'ach aber der Beschwerdeführer neue Einreden, neue 
der österreichischen Prozeßordnung ist im Rah-. Tatsachen und Beweise anführen und darin», 
meii der Berufuiigserkläriing, der Berufungs-' daß die Beurteilung der Streitsache durch de» 
gründe und -Anträge eine mündliche Verhnnd- Erstrichter deswegen nicht richtig ist. weil ihm 
lang durchzuführen, sofern nicht ausnahmsweise'gewisse Tatsachen und Beweise in erster Instanz 
schon im Vorverfahren der Prozeß erledigte nicht vorlagen. Ties ist nun nach den heutigen 
wird. Diese Bestimmungen sind mm fast alle ̂  Bestimmungen iiiisfrer Zivilprozeßordnung 
i» unsere Prozeßordnung aufgenommen ivor-' ausgeschlossen. Gegen mißbräuchliche Prozeß-
den, aber die Regel ist umgekehrt worden: es.trölci'ci durch fortwährendes Nachschiebe» von 
gilt nämlich der Satz, daß in der Regel eine neuen Tatsachen und Ben'eise» ist i», Entwürfe 
mündliche Berufungsverhaudlung nicht stnttsiu- vorgeiorgl (§ 452) 
det, daß also nur auf Grund der dem Appella 
tionsgericht i» Wie» vorgelegte» Akte» ent-
schieden wird. Ganz ausnahmsweise kau» zwar 
eine mündliche Verhandlung stattfinden, das 
sagt der der österreichischen Prozeßordnung un-
bekannte, unscheinbare, aber tief in das prakti-
sche Leben eingreifende 8 449 unserer Zivilpro-

Ebenso notwendig, wenn nicht notwendiger, 
ist eine mündliche BerufuugSverhnndluug in 
Strafsachen. Ivo es in manchen Fällen noch um 
viel höherwertige Güter, um Freiheit, Ehre. 
Leben geht. Es gibt wohl wenige moderne Pro-
zeßordnungeii. die im Strafverfahren zweiter 
Instanz nur cinc derartige Ueberprüfung des 

erstrichterlichen Verfahrens und Urteils auf 
Grund der eingesandte» Akten haben, wie un-
sere Prozeßordnung. Nach dieser werden die 
Strafakten dein Obcrgerichte mit einem Einbc-
gleitungsbcrichte nbersandt, der Regierungschef 
hat noch sein Visum dazuzusetzen und es soll 
nun das Obcrgericht, ohne daß es aus der le-
bendigcn 'und unmittelbaren Verhandlung ei
nen Eindruck gewinnt, das Urteil verbessern^ 
besser machen als die erste Instanz, welcher die 
Personen unmittelbar gegenüber gestanden sind. 
Tic Berufung ist in der Strafprozeßordnung 
sehr mangelhaft geregelt und es ist zu bedauern^ 
daß nicht ivenigstens die Bestimmungen über 
die Berufung gegen bezirksgerichtliche Urteile 
der österreichischen Strafprozeßordnung ent-
sprechend eingeführt worden sind. Noch .viel 
mangelhafter ist aber die Obcrbcrufung an die 
dritte Instanz geregelt und fast gar nicht das 
Leschivcrdevcrfahrcn. Wie ganz anders nehmen 
sich dagegen die Bestimmungen der österreichi-
scheii Strafprozeßordnung uud der neuen Ent-
würfe hiezu aus. 

Um eine wahre Justizpflegc zu ermöglichen, 
will der Entwurf nun wenigstens das Oberge-
richt und den Obersten Gerichtshof ins Land 
verlegen. Tas Obcrgericht in Zivil- und Straf-
fachen ist als ein kleines Kollegium gedacht, 
bestehend '.ni* einem rechtskundige» Präsiden
ten (nebst Stellvertreter) und zwei Oberrich-
lern (ncbst zwei Ersatzmänner»), die vom 
Lniidlaae aus dcr wahlfähige» Bevölkerung auf 
die Tauer von vier Jahren gewählt werden-sol-
lcii. Im übrigen, sei auf den Entwurf verwie-
sc». Für dcn Obersten Gerichtshof ist auf 8 2 
des Gerichtsorganisationsgesctzes zu verweisen; 
er bcstchl aus siinf Richtern. 

Bei dieser Gelegenheit nwg auch die Frage 
zur Diskussion gestellt sein, ob das bisherige 
Schöffengericht als Gerichtshof erster Instanz 
zur Beurteilung von Vergehen nicht aufgelas-
ICH werden sollte. Tatsächlich tritt dieser Ge
richtshof fast nie in Funktion. Es könnte die 
Beurteilung der Pergehensfälle entweder dem 
Kriininalgerichtshosf oder dann dein Lnndge-
richte überwiesen werden. 

tfun sei noch der Einwand gegen das „Laien-
richten»»!" gestreift. Es ist darauf hinzuweisen, 
daß heute schon in Gewerbegerichtc», in Han-
delsgerichien und ähnlichen beruflich und fach-
lich organisierten Gerichten die moderne Gesetz-
gebung immer mehr uud mehr das Laienele-
mcnt zur Rcchiiprcchung l n bürgerlichen Rechts-
fachen heranzieht. Tamit sind im Großen und 
Ganzen auch recht gute Ersahrungen gcinacht 
worden. In vielen Staaten ist überdies das 
Laiencleinent zur Rechtsprechung nicht nur in 
alle» Strafsachen, sondern in allen Zivilsachen 
herangezogen, ivvrdcn. Nach dem Entwürfe soll 
nun das tcillvciie auch bei uns geschehen. Der 
Antragsteller ist nach seinen eigenen Erfahr»»-
gen »l'erzeugt. das; »Km damit in Liechtenstein 
recht gute Erfahrungen machen wird. Allerdings 
werden die Laienrichter in erster Instanz nur 

25 Feuilleton 
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Das kleine Paradies 
Roman von Irene v. Hellmuth. 

„Nun, den sand ich in Marias Schubfach, er 
lag zuoberst darauf, nicht einmal eingeschlossen." 

„Gestohlen also, einfach gestohlen! So eine bo-
dcnlose Schlechtigkeit!" 

„Der Ring bleibt hier!" entschied Bertha. „Er g--
hört zu des Onkels Inventar, dessen Erben wir 
sind. Mithin haben wir ein Recht darauf!" 

Sie hatten keine längere Zeit zu Verhandlun-
gen; ein Schlüssel drehte sich im Schloß, Maria war 
zurückgekommen. Sie fuhr mit leisem, erschrockenen, 
Aufschrei zurück, als Ella sich ihr in den Weg stell-
te und mit haszfunkelnden Augen rief: „Ihres Blei-
bens ist nicht länger mehr in unserem Hausei Sie 
schamlose Person! — Wir sind hinter Ihre Schliche 
gekommen! Noch heute entfernen Sie sich!" 

Sie wollte reden, sich verteidigen, aufklären — 
man ließ sie nicht zu Worte kommen. Mit weitaus-
gerissenen Augen hörte sie die Verdächtigungen an. 
Aber entsetzt schrie sie auf, als Bertha ihr den Ring 

unter die Nase hielt und höhnisch auflachend sie an-
schrie: „Und gestohlen haben Sie auch! Diesen Ring 
hier! Er gehört Onkel Gottlicb!" 

Maria konnte das Furchtbare dieser Anklage 
nicht gleich fassen. Sie hob die gefalteten Hände 
empor und flehte: „Ich bitte, halten Sie ein! Der 
Ring ist mein Eigentn»,! Ich kann es beschwören! 
Glauben S i mir doch!" 

„Beschwören Sic es lieber nicht! Es wäre ja 
Meineid!" 

„So fragen Sie doch Ihren Onkel, ob er mir 
den Ring nicht geschenkt hat. Er verbot mir zwar, 
davon zu sprechen: aber ich muß mich doch verlei-
digen!" — 

Alle drei brachen in ein schallendes Gelächter 
aus. „Geschenkt? Der Onkel hätte Ihnen diesen 
kostbaren Ring geschenkt? Da müssen Sie sich schon 
etwas anderes ausdenken! Der Onkel verschenkt 
überhaupt nichts! Es ist eine bodenlose Frechheit, 
so etwas zu behaupten! Wie oft habe ich ihn schon 
gebeten, mir das Kleinod zu überlassen. Aber im-
mer umsonst! Nun sollte er Ihnen, die er gar nicht 
kennt, es schenken!. Sie müssen uns für sehr töricht 
halten, baß Sie uns mit solchen einfältigen Mär-
chen kommen!" 

Ella war ganz rot'voll Zorn »nd Empörung. 
„Und nun, dort ist die Tür! Sofort entfernen 

Sie sich! Nicht cinc Nacht dürfe» Sie mehr hier 
bleiben! Wen» Sie nicht sofort gehen, benachrichti-
gen wir die Polizei! Schreiben Sie es unserer Ge-
duld und Langmütgkcit z», daß wir Sie nicht in si-
cheren Gewahrsam bringen lassen, wohin Sie eigent-
lich gehören! Denn mit einer Diebin und Herum-
streuncrin macht die Polizei bekanntlich wenig Um-
stände! Aber wir sind gutmütig genug, Sic wieder 
dahin gehen zu lassen, wo Sie diesen Abend waren. 
Der Galan wartet vielleicht noch unten." 

Maria machte keinen Versuch mehr, sich von 
dem schmählichen Verdacht zu reinigen, der auf ihr 
lag. Sie war überhaupt keines klaren Gedankens 
fähig. Jn ihrem Kopfe wirbelte es und sie saß, nach-
dem sie gegangen war, niit weit aufgerissenen Au-
gen, die Hände in den Schoß gefaltet, lange Zeit in 
ihrem kleinen Stäbchen und starrte vor sich hin. 
Nur die eine Sehnsucht lebte in ihr, die Sehnsucht 
nach ihrem lieben stillen Zimmer daheim. Sie sah 
es "wieder vor sich, wie so oft in diesen letzten Ta-
gen, wo das Heimweh sie mächtig packte und ihr 
das Herz zusammenpreßte. Ach — nur wieder da-
heim sein, den Kops in die kühlen, sauberen Kissen 

wühlen dürfen und in wohligem Behagen de» sii-
Ken Blninenduft einatmen, den der laue Nachtwind 
durch das geöffnete Fenster trug. Wie schön — wie • 
schön war das! Wie wundervoll schlief es sich da, 
eingewiegt von dem schmelzenden Schlag der Nach-
ligall! Draußen der Vollmondschein über dem Gar-
ten! Sie träumte sich immer tiefer hinein in ihr 
Paradies, sic sah den Garten in seiner Frühlings-
Pracht. Dort blühten jetzt Flieder und Goldregen, 
Hyazinthen und Tulpen. Die Rosenstöcke hatten wohl 
schon kleine Knospen. Die Apfelbäume mit ihren 
lieblichen, rosa und weiß gesprengelten Blüten, die 
Birnbäume wie übersäet, wie beschneit mit duftig-
stein Weiß. Der kleine Springbrunnen plätscherte 
dazu seine eintönige Melodie. Die Schwalben bau-
ten schon Nester, alles atmete Frieden, tiefsten Frie-
den da draußen, weit ab von dem Lärm und der 
Unruhe der Stadt. Mit einemmale versank das so 
herrliche bunte Bild vor des träumenden Mädchens 
Augen. — 

Ein harter Finger hatte an die Türe geklopft 
und eine barsche, befehlende Stimme rief: „Sie 
schlafen wohl schon? Packen Sie Ihre Sachen! Sie 
können meinetwegen die Nacht noch im Hause blei-
ben! Ich will nicht, daß es heißt, ich hätte Sie ohne 
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in Strafsachen heranaezoa.cn, dagegen beiin 
Obergerichte in allen bürgerlichen Rechtsstreitig-
leiten und Strafsachen. 

Bei dem Ucbergewichte, das der rechtskun-
dige Richter infolge seiner Kenntnisse besitzt, ist 
nicht zu befürchten, das; die beiden Laienrichter 
ihre eigenen Wege gehen werden. 

Der Entwurf will mit dein Laieiieleincnte 
ivenigstcns im Berufungsverfahren und Revi
sionsverfahren auch die oben gestreifte, moderne 
berufs- und fachgerichtliche Ausbildung mit in 
den Kreis der Regelung ziehen. Deshalb soll der 
Landtag bei Allswahl der Richter lind Ersatz-
richter auf den Stand der Bauern, Gewerbe-
treibenden, Arbeiter und Erzieher Rüchsicht «eh-
inen und es soll das Gericht, wenn ein Berufs-
kenntnissc erfordernder Fal l zur Behandlung 
kommt (z. B. ein speziell die Landwirkschaft 
interessierender Fall. Geweihrleistungsfall, 
Dienstbarkeit usw. oder, wenn ein Fall vorliegt, 
bei dem ein Jugendlicher beteiligt ist und der 
anderswo vor das Jugendgericht gehört), ent-
sprechend besetzt werden. 

Geschichtlich fei daran erinnert, das;' die 
Grundgedanken des Entwurfes für frühere, 
liechtensteinische Verhältnisse nichts Neues brin-
gen. Es sei daran erinnert, das; jede der beiden 
Landschaften ein eigenes Gericht, bestehend aus 
dem Landammann und zwölf Richtern hatte, 
und das; die 'APpellationsinstanz im Lande war. 
Der Berufungswerber irnisjtc „Gold und S i l -
ber hinter den Stab" des Gerichtes legen. Die 
Appellation ging zum Teil an das Zeitgericht 
und von diesem an das Hofgericht in Vaduz. 
I n den Freiheitsbriefen ist das Privilegium 
de von evocando et de non appellando cnthal-
ten, d. h. Freiheit fremden Gerichts. Durch kai
serliche Privilegien ist der Herrschaft damals 
ein eigenes, im Lande ansässiges Gericht zuge-
billigt worden, gegen dessen Urteilsspruch nicht 
an auswärtige Richter appelliert werden durfte. 
(Vergl. zum Ganzen: Die alten Rechtsgcwohn-
Helten und Landesordnungen. Jahrbuch V., 
S . 57 ff., von A. Schädler. dann Akten im Re-
gierungsarchiv! Kaiser, Geschichte des Fürsten-
tuins Liechtenstein. S . 411 und 433.) 

(Fortsetzung folgt.) 

^ - 8 8 
Brief aus der Stadt. 

Unsere schweizerische wirtschaftliche Krisis.! 
die nur einen kleinen Teil der Weltwirt>Ichafts- j 
krisis ausmacht, welch letztere einzig in ein paar 
überseeischen Ländern einen kleinen Ansatz zur> 
Besserung zeigt, äußert sich deutlich in den die-! 
ser Tage veröffentlichten Berichten und Rech-! 
nungsergcbnissen der schweizerischen Banken. 
Die Umsatzsllinmen und auch die Gewinne sind | 
bedeutend zurückgegangen und an verschiedenen 
Orten wird es nur unter Heranziehung von 
Reserven aus den „sieben fetten Jahren", iure f 

man sie fast buchstäblich nennen darf, möglich 
geworden fein, eine Dividende auszuschütten, 
die dem Ansehen des betr. Institutes und den 
Wünschen und oft auch den Bedürfnissen der 
Aktionäre endspricht. Daß eine alte, gute St. 
Galler Bank, die Bank in St . Gallen, die aus 
der ehemaligen Firma Brettauer u. Cie. her-
vorgegangen ist, ans der Strecke blieb, haben 
wir in unserem Berichte schon einmal erwähnt. 
Nun ist diese Bank in Liquidation getreten. 
Wenn hiebei auch keine kleinen Sparer verlie-
reit, so sind die Verluste doch für die Betroffe-
nen schmerzlich. Ob bei den schweizerischen 
Banken wie auch in der schweizerischen und bc-
sonders in der ostschweizerischen Industrie alle 
sene, die mehr oder weniger von dm „sieben 
fetten Jahren" profitierten, auch „sieben ma-
gere Jahre" aushalten könnten, bezweifeln wir. 
So wie die Situation jetzt ist, braucht es einen 
kräftigen Organismus, um aufrecht zu bleiben. 

Das Organisationskoniitee für das nächste 
e i d g e n. T u r n f e s t in St. Gallen erläßt 
dieser Tage den üblichen Aufruf an Volk und 
Behörden, um die notwendige finanzielle Un-
terlage, damit das Turnfest bei aller möglichen 
Einfachheit würdig durchgeführt werden kann. 
Einige Subventionen sind ja bereits geflossen; 
eö braucht aber doch noch viel und es ist zu Hof-
fen. daß der Appell dort, wo wirklich etwas zu 
holen ist, gehört und beherziget wird. Wenn 
wir auch heute noch absolut keine Veranlassung 
haben, große Feste zu feiern, so verdient doch 

das eidgen. Turnfest, das in Hauptsachen ernst-
haster Arbeit gewidmet ist und diesmal gewiß 
sehr wenig vom üblichen Festrummel und Ue-
berschwang an sich hat. volle Sympathie. Es 
bleibt zu erwarten, daß gerade St. Gallen, die 
Ostmark, seinen Mann stellt. Und es hat doch 
gottlob noch viele Große und Kleine, die, ohne 
dabei Schinerzen zu verspüren, für solche pa-
triotische Anlässe mehr oder weniger tief in die 
Tasche greifen können. 

Das Thema Getrcidemonopol, Sicherung 
der Brotversorgung und Förderung des In -
landgetreidebaues wird täglich mehr in Vcr-
saminlungen, Sitzungen und in der Presse er-
örtert. Darüber scheint man einig zu sein, daß 
das Getreidemonopol bald und gründlich begra-
ben wird. Es werden ihm nur wenig Leidtra-
gende nachweinen, nur die, die aus seiner Exi-
stcnz Nutzen gezogen haben. Nicht daß aber 
deswegen schon alle Meinungen gefunden hät 
ten, wie man bei der Neuregelung der Dinge 
die Jntcressengegenjätze ausgleicht. Aber es be-
steht doch der Wille, mit den Tatsachen u. dem 
Möglichen zu rechnen, und wo ein Wille ist, da 
gibt es auch einen Weg, heißt es auch hier, 
das Parlament wird sich bald über diesen Weg 
zu entscheiden haben — Wegweiser sind genug 
aufgesteckt, und zwar von solchen, welche die 
Gegend, in diesem Falle die Situation, kennen 
und wissen, wo wir am besten aus dem heuti
gen Irrgarten zu einem sichern Ziele kommen. 

(Ans dein „Sarganserländer".) 
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Liechtenstein. 
Bericht auz den Rcgicruiigösitziingcii 

vom 25. und 26. März. 
1. Gesuch des Strafhäftlings Konrad Schäd-

ler um Zulassuug zur Verrichtung von Arbeit 
im Freien, Abstandnahme von der Unterbring-
uilg in ein schweizerisches Arbeitshaus und um 
Zuweisung besseren Essens. — Das Essen soll 
vom Regierungschef kontrolliert iverden; im 
Uebrigen der Fiiiaiizkommission überwiesen. 

2. Stellvertretung des fürstl. Gesandten in 
Bern. — Werden Vorschläge des Gcschäftsträ-
gers Dr. Beck erwartet. 

3. Marxer Paul in Schaan um Hundesteuer-
crmäßigung. — Abgewiesen. 

4. Frömmelt Josef in Schaan 35 dito. — 
Abgewiesen. 

5. Nigg Johann. Schaan-Dux, dito. — Auf 
Fr. 7.50 ermäßigt. 

G. Luise Giger und Maria Stieger in Fresch, 
Einfuhr von Schweinen aus Vorarlberg zur 
Bezahlung der Gemeindesteuern in Schellen-
berg. — Abgewiesen. 

7. Gemeinde Tricsen, Aufnahme eines Dar-
lehens zum Wasserleitungsbau. — Genehmigt. 

8. Gemeinde Altenstadt, Verkehr mit Klau-
cntiercil auf den in Liechtcnsteiil gelegenen 
Grundstücken von Bürgern ans Altenstädt. — 
Bewilligt. 

9. Konsumgenossenschaft Sevelen, Protest 
wegen Zollznhlung für Konfitüren. — Die Be
schwerde wird abgewiesen. 

10. Martin Gstöhl. Eschen. Uebertragung 
der Wirtshauskonzession seines Vaters sei. auf 
ihn. — Bewilligt. 

11. Mitteilung des eidgen. Justiz- und Po-
lizeidepartements betr. Aushebung des Sektors 
Buchs (Fremdeiipolizci). — Zur Kenntnis ge
nommen. 

12. Josef Johler, Balzers. Zollfreie Ein-
fuhr von vier Kochherden. — Nicht bewilligt. 

13. Kanzleidirektion des Oberlandcsgerichts 
Innsbruck als obersten Gerichtshofes für Liech-
tenstein um Auszahlung des Kanzleipauschales 
in Franken. — Ter Finnnzkoinmission abgetre
ten. — 

14. Ospelt Ludwig, Vaduz, Steinsprengen 
an der Schloßsrraße. Auf Grund des Lokal
augenscheines nicht bewilligen. Ter fürstl. Lan-
destechniker ist zu beauftragen, den Schloßfelsen 
so oft nötig von losen Steinen säubern zu las-
fen. — 

15. Gemeinden Tnesenberg, Triesen, Bal-
zers, Mauren und Ruggell um Abänderung des 
Zollgesetzes (Referenduinsbegehren). Der F i -
nanzkonimifsion überwiesen. 

16. Huber August, derzeit in Schaanwald, 
Zollnachsicht für einen Wagen. — Abgewiesen. 

Gnade auf die Straße geschickt! Aber morgen in 
aller Frühe müssen Sie fort-" 

Maria lächelte bitter. Also noch eine Gnaden-
srist. Sie durfte bleiben die Nacht. Heute hätte sie 
auch kaum gewußt, wohin sie sich wenden sollte. Die 
elektrische Bahn ging zwar noch, aber bis sie nach 
Hause kam, lag wohl draußen schon alles im tiefsten 
Schlaf. Und sollte sie dem Vater vielleicht die Nacht-
ruhe rauben mit der Nachricht, daß sie aus dem 
Dienst gejagt wurde? Warum? Um nichts, — um 
gar nichts! Was hatte sie denn verbrochen? Sie 
schämte sich, schon wieder heimzukehren: aber die 
Sehnsucht nach dem Frieden der Heimat war Plötz-
lich so stark, daß sie dieselbe nicht mehr unterdrük-
ken konnte. Freilich — Linda würde böse Augen 
machen; aber sie würde alles tun, die Schwester zu 
versöhnen: und ein Plätzchen, wo sie schlafen konn-
te, würde sich im Hause wohl finden. 

Maria rasfte sich endlich auf: sin mußte ihre 
Gedanken sammeln: denn in aller Frühe wollte sie 
fort. Sie packte ihren Koffer und lag dann wachend 
im Bette. Als der erste fahle Schein durch das Zim-
mer fiel, stand sie auf. Als sie fertig war, schlich sie 
auf den Zehenspitzen hinaus. Ihre Sachen wollte 
sie später abholen lassen. Minutenlang stand sie vor 

Onkel Gottliebs Fenster. Sie hätte mit dem Alten 
gerne noch ein paar Worte geplaudert, aber drin-
nen regte sich, no chnichts. Er schlief wohl noch. So 
schritt sie langsam die Straße hinab, denn sie hatte 
Zeit. Die elektrische Bahn fuhr noch nicht. Die 
Großstadt erwachte erst allmählich aus dem Schlum-
mer. Bäckerjungen kamen pfeifend daher, ein mit 
Milchkannen beladener Wagen rasselte vorüber. Ar-
beiter im blauen Kittel eilten der Stätte ihrer TS-
tigkeit zu. Mancher blieb stehen und schaute köpf-
schüttelnd dem jungen hübschen Mädchen nach. Hie 
und da sprach sie einer an: „Nun, schönes Kind, 
wohin schon so bald? Wartest wohl auf Deinen 
Schab?" — 

Doch Maria gab keine Antwort. Da ließ man 
sie achselzuckend laufen. Als der erste Wagen heran-
gesaust kam, stieg sie ein und fuhr der Heimat zu. 

Sie wußte, der Vater war ein Frühaufsteher, 
sie würde ihn sicher schon im Garten bei seinen Blu-
men treffen. Es wollte ihr bei dem Gedanken an 
Linda zwar wieder bange werben, aber tapfer suchte 
sie alle Bedenken niderzukämpfen. Der Vater würde 
ihr schon Helsen. Als sie die blühende Schneedorn-
Hecke, die ihr kleines Reich von der Straße schied, 
erreicht hatte, stand sie aufatmend still. 

17. Kindle Kreszenz, Triesen Nr. 122, um 
Bewilligung zum Bau eines Tainines als Rüfe-
schütz ihres Grundstückes am Bofelbach. — Ter 
Landesrüfenkommission überwiesen; endgültige 
Entscheidung erst nach Abgabe des Gutachtens 
genannter Kommission treffen. 

13. Protokoll der Laivenakommission vom 
15. März. — Zur Kenntnis genommen. 

19. Vier Parteien wurden wegen Fahrens 
ohne Licht nach eingetretener Dunkelheit mit je 
Fr . 5 gestraft. 

20. Eine Partei ivurde Ivegen Radfahrens 
ohne Kontrollschild mit Fr. 6 gebüßt. 

21. Drei Schnlangeleaenheitcn, darunter eine 
Strafsache, wurden besprochen. 

Mitteilung. Im Zltsamincnhang mit der Be-
sprechung des vorn Schweizerischen Bundesrat 
vorgelegten Entwurfes eines Zollvertrages zwi-
schen der Schweiz und dem Fürstentum Liech-
tenstein ist in der schweizerischen Presse die 
Frage der Aufnahme des Fürstentums Liechten-
stein i:. die Eidgenossenschaft als schweizerischer 
Kanton als notwendige Folge des Zollanschlus
ses hingestellt worden, 

Demgegenüber kann festgestellt werden, daß 
die Souveränität des Fürstentums bei den ge-
gcnwärtigen Verhandlungen als feststehende 
und unbestrittene Tatsache betrachtet wird, an 
welcher auch durch den Zollanschluf; nichts ge-
ändert werden soll, wie dies denn auch im Ein-
gang des Vertragsentwurfes ausdrücklich sta
tuiert ist. Beide Vertragsparteien haben ledig-
lich die Absicht, dem Fürstentum durch diesen 
Vertrag die Anlehnung an ein größeres Wirt-
schaftsgebiet zu ermöglichen, und es besteht we-
der auf liechtensteinischer noch auf schwcizcri-
scher Seite der Wunsch, die wirtschaftliche Au-
Näherung zu einer politischen auszugestalten. 
• Die obenerwähnten gegenteiligen Meldun-
gen dürften vermutlich von Gegnern des Zoll-
anschlufscs stammen, die damit bezwecken, dies-
seits und jenseits des Rheines gegen den Vcr-
trag Stimmung zu machen. 
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Schweizerisches. 
Die Schwei, und Vorarlberg. I m Berichte 

des Politischen Departements wird über Vor-
Irlberg bemerkt: Die Anschlußfrage ist im Laufe 
des Jahres von verschiedenen Seiten wieder-
holt aufgegriffen worden. Unser Standpunkt 
hat sich nicht geändert. Wir wünschen aufrichtig, 
daß Oesterreich, wie es aus dem Friedensver-; 
trag hervorgegangen ist. lebt und sich entwik-
kelt. Unsere Politik wird sich auch in Zukunft 
an diese Linie halten. Sollte Oesterreich lvic-
der Erwarten uild gegen den Wunsch und das 
Interesse der Schweiz sich auflösen, dann müßte 
die Schweiz das freie Entschließungsrecht für 
Vorarlberg verlangen, welchen Standpunkt die 
schweizerische Delegation bereits anläßlich der 
ersten Völkerbundsversaminlung in Gens ver-
treten hat. Den ebenfalls geäußerten Wunsch 
nach Errichtung eines schlveizerischen Konsula-
tcs in Vorarlberg haben wir eingehend geprüft. 
Wir glauben aber, einstweilen davon absehen 
zu dürfen. Es besteht eine Paßstelle in Feld-
kirch, die den Anforderungen dermalen genügt. 

Die deutsche Mark auf den Bundesbahnen. 
Auf den schweizerischen Stationen der Bun-
desbahnen innerhalb des deutschen Gebietes bis 
auf weiteres die Umrechnung der Fahrpreise 
sowie der Gepäck- und Expreßgntfrachteil aus 
der Franken- in die Markwärung wie folgt 
umgerechnet: -100 Fr . - 1000 Mark; für die 
Umrechnung der Frachten und Nebengebühren 
im Tier- und Güterverkehr 100 Fr . — 2000 
Mark; für Nachnahmesendungen findet die 
Umrechnung nach dem Tageskurs statt. 

Die katholisch-konservative Fraktion der 
Bundesversammlung hat am Mittwoch zur Mo-
tion Abt Stellung genommen. Nach einläßlicher 
Diskussion wurde ohne Gegenantrag beschlossen, 
nachstehende Motion zu stellen und den Fmk-
tionschef zu beauftragen, sie im Nationalrat 
einzureichen: 

„Der Bundesrat wird eingeladen: 
1. Die Anwendung der gesetzlichen Bestim-

inungen über die Arbeitszeit den Bedingungen 
der gegenwärtigen Wirtschaftskrise im Sinne 
der Hebung der nationalen Produktion und 
Konkurrenzfähigkeit anzupassen. 

„Daheim, wieder daheim!" flüsterte sie und hob 
sich auf die Zehenspitzen, um besser hiniiberschauen 
zu können. Ganz so, wie ihre Phantasie es sich aus-
gemalt, lag der Garten vor ihren entzückten Augen. 
Vergessen war der Schmerz, alle Bitterkeit über 
das erlittene Unrecht: sie schaute auf all die Blüten-
Pracht und sog mit Behagen den süßen Duft ein, 
der ihr aus dem blühenden Garten entgegenströmte. 
Als sie fortging, blühten eben die Veilchen an der 
Eck" und jetzt war alles wie übersäet von B lüten-
Y ... Dort drüben der alte Birnbaum, der so saf-
tige, herrliche Früchte lieferte, war vollständig weiß. 
An der Mauer drüben das Spalierobst, des Vaters 
Stolz und Freude, zeigte ebenfalls reichen Blüten-
schmuck. Und Blumen die Fülle! Mit leisem Plät-
schein sandte der kleine Springbrunnen seinen hel-
len Strahl in die blaue Luft, sonst kein Laut, kein 
Ton ringsum. Nur die Schwalben flogen schon ge-
schäftig zum Nest. Wie köstlich diese Ruhe und Stille 
war! Der Tau funkelte in dem goldenen Sonnen-
schein wie Tausende von Diamanten. Maria stand 
wie gebannt und blickte mit glänzenden Augen hin-
ein in ihr kleines Paradies. Im Hause regte sich 
mcht.s. Die Bewohner schienen noch zu schlafen. 

Das junge Mädchen dachte daran, ob es wohl 

2. Die Frage zu prüfen und beförderlich 
Bericht und Antra«; einzubringen, ob nicht eine 
durch die Verhältnisse sich aufdrängende Revi-
sion der gesetzlichen Bestimmungen nach dem 
Grundsatz der differenzierten - Arbeitszeit in 
Aussicht zu nehinen sei." 

Die neueste „Umsturzpartci" ist nach dem 
freisinnigen „Luzerner Tagblatt" die katholisch-
konservative Volkspartei, weil sie darnach trach-
tet. die konfessionellen Ausnahmeartikel aus der 
Bundesverfassung auszumerzen. 

Die Taggelder der eidgen. Räte. Wie man 
vernimmt, besteht die Wsicht. das Taggeld der 
eidgen. Räte auf Fr . 35 zu belassen, es aber nur 
für wirkliche Sitzungstage auszurichten, nicht 
aber — wie bisher — auch für Samstag und 
Sonntag. Auch die Reiseentschädigung würde 
so abgeändert, daß sie künftig für jede Sitzungs-
Woche entrichtet würde, aber nur mehr 25 Rp. 
für den Vahnkilometer betragen sollte. 

Die Zahl der Einbürgerungen. Die Gesamt-
zahl der im Jahre 1921 in der Schweiz einge-
bürgerten Personen beträgt mit Einschluß der 
Wiedereinbürgerungen 7003 (im Vorjahre 
4804), ohne die Wiedereinbürgerungen 5955 
(3370). — 

Auswanderung. I » , Februar 1922 wander-
ten 266 Personen (1921: 680) über Meer. 

Verlängerte Arbeitszeit aus kleinen Post-
bureaux. Die Oberpost- und Obertelegraphen-
direktion hat die Personalvcrbände um ihre Zu
stimmung ersucht, bei kleineren Bureaux zwei-
ter Klasse, Ivo zum Teil leichte, zum Teil unpro-
duktive Arbeit zu verrichten ist, die tägliche Ar-
beitszeit in den Fällen bis auf 9 Stunden auS-
zudehncn, in denen durch eine mäßige Verlan-
gerung der Arbeitszeit die Wiederbesetzung er-
ledigtcr Stellen vermieden und dadurch eine 
Pcrsonalverminderung herbeigeftihrt werden 
kann. — 

Ermäßigung des Zinsfußes. Schon bei den 
letzten Zinsfußerhöhungen der Banken haben 
die Geldinstitute des Linthgcbietes eine eigene, 
selbständige Stellung eingenommen, indem sie 
den Aufschlag nicht mitmachten. I n diesen Ta-
gen geben nun die nämlichen Institute (Leih-
und Sparkasse vom Scebezirk und Gaster, Leih-
und Sparkasse Schmerikon, Leih- und Spar-
lasse Kaltbrunn lind Leih- u. Sparkasse Eschen-
bach) bekannt, „daß wir die Ermäßigung der 
Zinssätze im allgemeinen in Aussicht nehmen 
und je nach Gestaltung des Geldmarktes in 
nächster Zeit entsprechende Verfügungen tref
fen und veröffentlichen werden." 

• * • 
Bern. Beim Herannahen der Examenfeiern 

und Schulfeste ruft die Unterrichtsdirektion 
den Schul- und Gemeindebehörden folgenden, 
immer noch zu recht bestehenden Regierungs-
ratsbeschluf; vom 26. Februar 1913 in Eriilne-
rung: 1. Ter Ausschank geistiger Getränke im 
Schulhaus ist untersagt; den Schulbehörden 
wird empfohlen, die Schulfeiern alkoholfrei 
durchzuführen. 2. Das Tanzen der Kinder ist 
nur bis längstens 7 Uhr abends zu dulden; spä-
testens zu dieser Stunde haben sich die Kinder 
nach Hause zu begeben. 3. Mi t den Schulfeiern 
dürfen keine Tanzanlässe für Erwachsene ver-
banden werden. 

Nidivalden. B r u d e r K l a u s e n Werk . 
Die Regierung hat, als sie der Regierung von 
Obwalden die Ueberreichung des großangeleg-
ten-Bruder Klausen Werkes von Dr. Rob. Dur-
cer verdankte, der Freude Ausdruck gegeben, 
daß ein Bürger von Nidwalden zu dieser Auf-
gäbe, das Werk zu bearbeiten, berufen worden 
ist. uild daß er diese Aufgabe so glänzend ge-
löst hat. Das Werk umfaßt 1300 Seiten mit 
vielen Abbildungen. Die Kirche dürfte wenige 
Heilige ijabcji, denen die Nachwelt ein Denk-
mal von solch künstlerischem Wert geschaffen hat. 

Glarus. Schönes Testa t . Die kürzlich 
verstorbene Frau Oberst M . Tschudi-Merian in 
Schlvanden hat in ihrem Vermächtnis eine An-
zahl gemeinnütziger Institutionen und Private 
mit zusammen F r . 75.500 bedacht. 

Glarus. Die Landesrechnung für 1921 
schließt bei Fr. 4,270,336 Einnahmen mit ei-
nein U e b e r s ch u ß von Fr . 309,780 ab. Bor-
gesehen war ein Rückschlag, von Fr. 324,000. 

Basclstadt. Die Basler Regierung ist vom 
Großen Rat ermächtigt worden, zu gegebener 

gar so schwer wäre, ben Felix Ebbhardt zum Manne 
zu nehmen. Dann wäre alle Sorge und Not zu 
Ende, dann könnte der Vater sein Alter so recht ge-
nießen. und er würde gewiß sehr erfreut sein. Ma-
ria lächelte. Wenn sie es machte wie einst ihre Mut-
ter, die sich auch draußen unter fremden Menschen 
ihr Brot verdienen mußte und die dann, als sie des 
Hernmstoßens müde, zum Vater kam und fragte: 
„Wollen Si« mich noch?" Hatten die beiden nicht 
ganz gut miteinander gelebt? Warum sollte sie es 
nicht auch können? Man mußte nur den guten 
Willen haben. Aber das wollte sie zur Bedingung 
machen, daß sie hier leben durfte, hier in ihrem 
kleinen Paradies! Platz war genug im Hause, uyd 
reichte es nicht — nun, Felix Ebbhardt war ja 
reich, dann konnte das HauS vergrößert werden. 
Man brauchte ja dann nicht mehr jeden Pfennig 
umzudrehen, ehe er ausgegeben wurde. Felix Ebb-
Hardt würde gewiß auf ihren Plan eingehen, wenn 
sie ihn darum bat. Maria lächelte noch immer. Es 
wurde ihr ordentlich leicht ums Herz. Sie dachte 
daran, was der Vater wohl sagen würde zu ihren 
Plänen. Sie nahm den Hut ab und strich sich die 
Löckchen aus der Stirn. 

(Fortsetzung folgt.) 
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